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Gemeinde Oberderdingen 

Bebauungsplan „Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld“ mit örtlichen Bauvorschriften 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4(1) BauGB  

 

Sachstand 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3(1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4(1) BauGB ist ordnungsgemäß erfolgt. Aus der Öffentlichkeit sind keine Anregungen eingegangen. Die vorgebrachten Anregungen sind nachfolgend 

dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden: 

 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 

 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
05.06.2020 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschrie-
bene Planung werden Belange der Bundeswehr nicht berührt. Vor-
behaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen 
zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Be-
lange keine Einwände. 

Kenntnisahme. 

Netze-Gesellschaft Süd-
west GmbH 
08.06.2020 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum o. g. 
Bebauungsplan. 

Kenntnisnahme. 

 Im Bereich der Mozartstraße Ecke Richard-Wagner-Straße sind 
Erdgasleitungen vorhanden, die in Abstimmung mit dem Straßen-
baulastträger, bzw. Grundstückseigentümer verlegt wurden. Die 
entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über die E-
Mailadresse : 
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de 

Kenntnisnahme. 

 Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und 
Gehwegoberflächen (Abtrag >10 cm, Auftrag > 30 cm) sowie bei 
anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tangieren, ist die 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TSN 

Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 
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Email: TSN Anschluss Netzthemen@netze-suedwest.de 
Tel. Nr: 07243/ 216-272 
rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen, um der Kostenmini-
mierung bei evtl. erforderlichen Umbaumaßnahmen oder Umpla-
nungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teilnahmen an 
Ausschreibungen von Bauleistungen. 
Sollten im Zuge dieser Maßnahme ausnahmsweise Umlegungen 
unserer Versorgungsleitgen erforderlich sein und hat die Ge-
meinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten Dritte Zu-
schüsse, sind diese zur Minderung der Änderungskosten zu ver-
wenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der geleisteten Zu-
schüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für 
förmlich festgelegte Sanierungsgebiete gemäß § 150 Baugesetz-
buch bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen 
gilt die gesetzliche Folgekostenregelung( § 1023 BGB]. 
Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neue Netzanschlüsse an 
das vorhandene Netz ist technisch möglich; eine Entscheidung 
über den Ausbau kann jedoch erst anhand einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung erfolgen, wenn ein entsprechender Bedarf für 
Erdgasanschlüsse besteht, bzw. keine Erschließung mit Nah-
wärme durch Dritte erfolgt . 
Bei neuen Erschließungsstraßen und -wegen sollte vorsichtshal-
ber darauf geachtet werden, dass eine Trasse für eine Gasleitung 
vorgesehen wird. Bei Privatstraßen oder -wegen muss dann ein 
entsprechendes Leitungsrecht für die Gasleitung im Bebauungs-
plan eingetragen werden. 
Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von 
hochstämmigen Bäumen gelten die Vorgaben des Technischen 
Regelwerkes DVGW GW 125 (M) Falls bei geplanten Baumpflan-
zungen der Mindestabstand von 2,50 m zu unseren Versorgungs-
leitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutzmaßnah-
men erforderlich, die durch den Erschließungsträger abzustim-
men, zu veranlassen und zu bezahlen sind. 

Deutsche Bahn AG | DB 
Immobilien | Region Süd-
west 
08.06.2020 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG 
bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit fol-
gende Gesamtstellungnahme zum o.g. Bebauungsplan. 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aufgrund eines Ab-
standes von ca. 1,2 km aus Sicht der DB Netz AG keine 
Einwendungen. 
Eine Beteiligung im weiteren Verlauf des Verfahrens halten wir 
deshalb nicht für erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

Gemeinde Zaisenhausen 
08.06.2020 

Wir nehmen Bezug auf Ihre E‐Mail vom 04.06.2020 und teilen 

Ihnen folgendes mit: 

Kenntnisnahme. 



- 3 - 

Aufgaben und/oder Interessen der Gemeinde Zaisenhausen be-
züglich des im Betreff genannten Bebauungsplanverfahren 
„Wohnpark Kupferhalde – mit Pflegequartier Oberes Feld“ werden 
nicht berührt. Wir haben deshalb keine Einwendungen zu Ihrer 
Planung. 

Gemeinde Kürnbach 
09.06.2020 

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Gemeinde Kürnbach zu dem 
Bebauungsplan „Wohnpark Kupferhalte“ keine Einwände einzu-
bringen hat. 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium 
Stuttgart | Referat 16.3 ‐ 
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst BW 
10.06.2020 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardie-
rungen, die während des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, 
im Vorfeld von jeglichen Bau‐(Planungs‐)verfahren eine Gefahren-
verdachtserforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern 
der Alliierten durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle 
Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. Seit dem 02.01.2008 
kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden‐Württemberg al-
lerdings Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen mögli-
cher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf vertraglicher 
Basis, nur noch kostenpflichtig durchführen. 
Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt 
werden. Die dafür benötigten Formulare können unter www.rp‐
stuttgart.de (‐>Service‐>Formulare und Merkblätter) gefunden 

werden. Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zurzeit 
mind. 34 Wochen ab Auftragseingang. 
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verzichtet auf weitere Beteili-
gung am Verfahren (Einladung zum Erörterungstermin, 
Informationen über Planänderungen und Übersendung des Plan-
feststellungsbeschlusses) 

Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

Handwerkskammer 
Karlsruhe 
12.06.2020 

Die Handwerkskammer Karlsruhe hat zum oben genannten Be-
bauungsplan „Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes 
Feld" keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe | Abteilung 4 – 
Straßenwesen und Ver-
kehr 
15.06.2020 

Keine Bedenken oder Anregungen. Kenntnisnahme. 

Vodafone BW GmbH 
16.06.2020 

Vielen Dank für Ihre Informationen. 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone 
BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glas-
faserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und da-
mit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre 
Bürger zu leisten. 

 
Kenntnisnahme. 
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Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergelei-
tet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 
Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter 
zu beteiligen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

Bürgermeisteramt Bret-
ten 
17.06.2020 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren. 
Die Stadt Bretten nimmt Kenntnis von der Aufstellung des oben 
genannten Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren. Be-
lange der Stadt Bretten sind durch das Vorhaben nicht berührt. 

Kenntnisnahme. 

Stadt Kraichtal 
23.06.2020 

Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen in obiger Sache. 
Als von Ihnen am Verfahren beteiligte Nachbarkommune teilen wir 
Ihnen mit, dass von unsere Seite aus keine Bedenken gegen die 
von Ihnen beabsichtigte Planung bestehen. 
Wir wünschen dem Verfahren einen guten Verlauf! 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium 
Freiburg | Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 
01.07.2020 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Trä-
ger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plan-
gebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros. 

 
Kenntnisnahme: 
Ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht liegt nicht vor. 

 Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden ge-
otechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhan-
denen Geodaten im Verbreitungsbereich von quartären Lockerge-
steinen (Löss, Holozäne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versi-
ckerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-
chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigen-
schaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte 
von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Si-
ckerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versi-
ckerung) Abstand genommen werden. 

Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

 Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, An-
regungen oder Bedenken vorzutragen. 

 
Kenntnisnahme. 

 Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 
Kenntnisnahme. 

 Grundwasser 
Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maß-
nahmen des LGRB und es sind derzeit auch keine geplant. 

 
Kenntnisnahme. 

 Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau 
oder Althohlräumen betroffen. 

 
Kenntnisnahme. 

 Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
Kenntnisnahme. 

 Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem be-
stehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches 
im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-
otope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann. 

 
Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

Industrie- und Handels-
kammer Karlsruhe 
02.07.2020 

Nach Überprüfung der uns überlassenen Unterlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe zu 
oben genannter Planung keine Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen hat. 

Kenntnisnahme. 

Netze BW GmbH 
02.07.2020 

Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen 
und hinsichtlich der Stromversorgung überprüft. 
Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bundesbaugesetz § 2 Ab-
satz 5 stellen wir folgenden Antrag: 
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 Für die Stromversorgung in diesem Baugebiet ist, wie im beilie-
genden Bebauungsplan eingezeichnet, für die Errichtung einer 
Trafostation ein Platzbedarf mit einer Größe von ca. 5,5 m x 5,5 m 
erforderlich. Wir bitten Sie, im Bebauungsplan einen Platz im Be-
reich der im Plan eingezeichneten Stelle aufzunehmen. Die Tra-
fostation muss direkten Zugang bzw. Anschluss von der Straße 
haben. Für die rechtliche Sicherung der Station ist die Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit erforderlich. 
Das Gebäude muss so gestellt werden können, dass sich vor der 
Zugangsseite ein Bedienungsraum mit einer Tiefe von mindestens 
1,50 m ergibt. 

Der Anregung wird entsprochen: 
In den Bebauungsplan wird die entsprechende Fläche für versor-
gungsanlagen übernommen. 

 Wir bitten Sie unseren Kollegen, Herrn Walcher, Netze BW GmbH, 
Fachbereich Grundstücksrecht und Versicherungen, Email g.wal-
cher@netze-bw.de zum gegebenen Verfahrenszeitpunkt zu betei-
ligen. 

Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

 Die Stromversorgung für das Gebiet kann aus unserem bestehen-
den Versorgungsnetz erfolgen. Ob und in welchem Ausmaß ggf. 
eine Netzerweiterung erforderlich ist, kann erst festgelegt werden, 
wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt 
ist. Das Stromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt. 
Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtungen wie 
z. B. Kabelverteilerschränke dürfen auf als nicht überbaubar aus-
gewiesenen Flächen errichtet werden. Diese sind zum aktuellen 
Planungsstatus in Art und Anzahl noch nicht bekannt. 
Hinsichtlich der Kabeltrasse innerhalb des Neubaugebiets bitten 
wir um Berücksichtigung des "Merkblatts über Baumstandorte und 
unterirdische Versorgungsanlagen", der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen. 
Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch 
ein von der Netze BW GmbH beauftragtes, qualifiziertes Unterneh-
men. Bei der Ausführungsplanung ist der hierfür erforderliche zeit-
liche Aufwand bei der Netze BW GmbH zu erfragen und im Bau-
zeitenplan zu berücksichtigen. 
Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitun-
gen bitten wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen 
hinzuweisen. 
Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW 
GmbH angefordert werden. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 
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Kenntnisnahme. 

Polizeipräsidium Karls-
ruhe | Führungs- und Ein-
satzstab 
02.07.2020 

Seitens des Polizeipräsidiums Karlsruhe bestehen zu dem Bebau-
ungsplan "Wohnpark Kupferhalde ‐ mit Pflegequartier Oberes 

Feld" in Oberderdingen keine Bedenken oder weitere Anregungen. 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe | Abteilung 2 – 
Wirtschaft, Raumord-
nung, bau-, Denkmal- 
und Gesundheitswesen 
02.07.2020 

Vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Bebauungsplanverfahren. 
In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde nehmen 
wir folgendermaßen Stellung: 
Westlich der Mozartstraße soll ein Wohn- und Pflegequartier ent-
stehen, insbesondere bestehend aus Pflegezentrum mit Tages-
pflege sowie betreuten bzw. behindertengerechten Wohneinrich-
tungen. Der Geltungsbereich umfasst ca. 1,3 ha. Es soll ein allge-
meines Wohngebiet festgesetzt werden. Das Verfahren wird als 
beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB durchgeführt. 
Der Regionalplan legt den Bereich als regionalplanerisch abge-
stimmten Bereich für die Siedlungserweiterung fest. Der Planung 
stehen keine Belange der Raumordnung entgegen. 

Kenntnisnahme. 

Bürgermeisteramt Sulz-
feld 
02.07.2020 

Vielen Dank für Ihre Mail vom 05.06.2020 bezüglich der Beteili-
gung am Verfahren Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Ober-
derdingen. 
Die Interessen und Aufgaben der Gemeinde Sulzfeld sind von die-
ser Änderung des Bebauungsplanes nicht tangiert. 
Wir wünschen einen reibungslosen und zügigen Verfahrensverlauf 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Landratsamt Karlsruhe 
06.07.2020 

Stellungnahme Kreisbrandmeister (44.11001) 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht überwunden werden können: 
Ausreichende Wasserversorgung für Gebäude zur Brandbe-
kämpfung - Grundschutz -  
Durchführung vom wirksamen Löscharbeiten und der Rettung 
von Menschen und Tieren. 

Kenntnisnahme. 

 1.1 Art der Vorgabe 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wasser-
menge von mind. 48 m³ / Std. über mindestens zwei Stunden er-
forderlich. 
Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Lösch-
bereiches von max. 300 m um die Objekte sichergestellt werden. 
Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer 
Entfernung von höchstens 80 m zu Gebäuden vorhanden sein. 
Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im 
Jahr, möglichst vor Beginn des Winters, zu überprüfen und zu 
warten. 
Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an keiner 
Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. 
Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 
zu beachten. 
Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 
14339 zu beachten. 
Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu 
kennzeichnen. 

 
Kenntnisnahme: 
Ist im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

 Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahr-
zeuge bzw. Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Ge-
bäuden zu berücksichtigen. 
Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflä-
chen sind zu beachten. 

Kenntnisnahme: 
Ist im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

 1.2 Rechtsgrundlage 
§§ 3,4,15 und 33 LBO 
DVGW Arbeitsblatt W 405 
§2 LBOAVO 

Kenntnisnahme. 

 1.3 Möglichkeiten der Überwindung 
Keine 

Kenntnisnahme. 

 Stellungnahme Amt für Umwelt und Arbeitsschutz – Natur-
schutz – 
Der Naturschutzbehörde war das Vorhaben durch eine Vorab-
stimmung bereits bekannt. Zentraler Punkt aus Sicht der Natur-
schutzbehörde sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 
 
Kenntnisnahme. 
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 Unter Ziff. 11 des Bebauungsplanes ist dargestellt, dass zur Klä-
rung der artenschutzrechtlichen Belange eine artenschutzrechtli-
che Bewertung und eine vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung 
erarbeitet wurden. Den der Naturschutzbehörde vorliegenden Un-
terlagen ist jedoch nur die artenschutzrechtliche Bewertung, 
Stand 24.02.2020, beigefügt. Dementsprechend ist auf Seite 17 
des Bebauungsplanes oben dargestellt, dass das Ergebnis der 
vertieften artenschutzrechtlichen Prüfung ergänzt wird. Wir bitten 
um Beteiligung, sobald diese Ergänzung vorliegt. 

Kenntnisnahme: 
Die vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung wird derzeit erarbeitet 
und die Ergebnisse werden nach Fertigstellung in den Bebauungs-
plan übernommen. Gem. § 4 (2) BauGB erfolgt eine weitere Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange. 

 An dieser Stelle wird darauf aufmerksam gemacht, dass auf Seite 
17 oben bei Reptilien 3 Begehungen genannt sind, in der arten-
schutzrechtlichen Bewertung unter Ziff. 5.3 auf Seite 9 im Fazit 
jedoch dargestellt ist, dass 4 Begehungen während der Aktivitäts-
zeit der Eidechsen durchzuführen sind. Dies war seinerzeit auch 
Wunsch und Vorgabe der Naturschutzbehörde bei der Vorabstim-
mung. Dies ist daher unter Ziff. 11 auf Seite 17 im Bebauungs-
plan anzupassen.  

Der Anregung wird entsprochen: 

Die Anzahl der erforderlichen Begehungen wird gem. Gutachten an-
gepasst. 

 Die in der artenschutzrechtlichen Bewertung unter Ziff. 6 (Fazit 
und Ausblick) Ziffern 7.1 und 7.2 erforderlichen und empfohlenen 
Maßnahmen werden von der Naturschutzbehörde akzeptiert.  

Kenntnisnahme. 

 Wichtig ist aus unserer Sicht der Hinweis, dass je nach Ergebnis 
der Reptilienerfassung und der Kontrolle auf Vorkommen der 
Feldlerche sich evtl. weitere erforderlich Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen ergeben können. 

Kenntnisnahme: 
Sofern das Ergebnis der Reptilienerfassung und der Kontrolle auf 
Vorkommen der Feldlerche weitere erforderlich Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ergeben, werden diese im Bebauungs-
plan ergänzt. Ein Hinweis darauf ist nicht erforderlich. 

 Das Ergebnis der Reptilienerfassung und der Kontrolle auf Vor-
kommen der Feldlerche bitten wir daher bei Vorlage zu übersen-
den. 

Kenntnisnahme: 
Die vertiefte artenschutzrechtliche Untersuchung wird vorab mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 Stellungnahme Amt für Umwelt und Arbeitsschutz – Was-
ser/Abwasser/Immissionsschutz – 
Oberirdische Gewässer 
Hinweis: 
Wir weisen darauf hin, dass bei der Planung und Erstellung der 
für ein Baugebiet notwendigen Entwässerungs- und Ableitungs-
maßnahmen auch das von angrenzenden Geländen abfließende 
Niederschlagswasser zu berücksichtigen ist (vgl. BGH, Urteil vom 
18.02.1999 zur hochwassersicheren Erschließung). Jenseits der 
Abwasserbeseitigungspflicht unterliegt Starkregenwasser als 
Hochwasser der allgemeinen Gefahrenabwehr. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Leitfaden 
„Kommunales Starkregenrisikomanagement“ der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. 
Dieser Leitfaden zeigt auf, wie Starkregengefahrenkarten erstellt, 

 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Der Hinweis, dass bei der Planung und Erstellung der Entwässe-
rungsmaßnahmen für ein Baugebiet die Niederschlagsabflüsse des 
angrenzenden Geländes mit zu berücksichtigen sind, ist generell 
richtig. Die derzeitige Situation im Bereich der geplanten Baumaß-
nahme ist so, dass ein Teil des Regenwassers aus dem Feld west-
lich der Verlängerung der Mozartstraße und südlich des Grund-
stücks der Neuapostolischen Kirche über die Flächen des geplanten 
Seniorenwohnparks in Richtung der Mischwasserkanäle Mozart-
straße / Richard- Wagner- Straße abfließt.  
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eine Risikoanalyse erarbeitet und ein Handlungskonzept aufge-
stellt werden kann. Die Erstellung eines kommunalen Gesamt-
konzeptes zum Starkregenmanagement kann nach den Förder-
richtlinien Wasserwirtschaft mit 70 % gefördert werden. 

Durch die geplante Bebauung erfolgt die Ableitung des Nieder-
schlagswassers des Seniorenwohnparks, sofern sie nicht in Gräben 
und Mulden versickert, zukünftig in Richtung des Ehrlichgrabens. 
Die Niederschlagswassermenge, die den Mischwasserkanälen Mo-
zartstraße / Richard- Wagner- Straße aus den Außengebieten zu-
fließt, verringert sich demzufolge gegenüber dem derzeitigen Zu-
stand. 
 
Das Niederschlagswasser aus dem Außengebiet, welches aus der 
Verlängerung der Mozartstraße aus südlicher Richtung anfällt, wird 
in eine parallel zum Weg südlich der geplanten Wohnanlage herzu-
stellenden Versickerungsmulde mit Überlauf in den Ehrlichgraben 
eingeleitet 
 
Durch die geplante Baumaßnahme ist mit einer deutlich geringeren 
Menge von Niederschlagswasser aus dem angrenzenden Feld zu 
rechnen als dies derzeit der Fall ist, sodass nach Fertigstellung der 
Entwässerungsanalgen und des Straßenbaus der geplanten Wohn-
anlage nur noch eine Restfläche aus dem Außengebiet von maximal 
~ 0,4 ha angeschlossen ist. Aus Sicht des Fachplaners kann ein Au-
ßengebiet dieser Größenordnung ohne weitere Bewertung an den 
Kanal in der Mozartstraße angeschlossen werden. 
 
Generell ist die Erstellung von Starkregengefahrenkarten, die Erar-
beitung einer Risikoanalyse und eines Gesamtkonzeptes zum 
Starkregenmanagement sinnvoll. Weitere Abstimmungen hierzu fol-
gen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens. 

 Abwasser 
Gemäß § 55 (2) WHG soll das Niederschlagswasser von Grund-
stücken ortsnah versickert oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingelei-
tet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen. 
Nach § 57 (1) WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Ab-
wasser (Direkteinleitung) ins Gewässer nur erteilt werden, wenn 
die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so geringgehalten 
wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden 
Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 

 
Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

 Hinweise: 
Die Siedlungsentwässerung umfasst nach heutigem Verständnis 
nicht nur geschlossene, unterirdische Kanäle zur Abwasserablei-

 
Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 
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tung. Vielmehr sind nach den Grundsätzen der Regenwasserbe-
wirtschaftung Lösungen zu finden, um die qualitative Änderung 
der Wasserbilanz bei zunehmender Bebauung so gering wie 
möglich zu halten. Dazu stehen unterschiedliche Konzepte (de-
zentral, zentral) zur Verfügung. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Niederschlagsentwässerung mit den kombinierbaren Elemen-
ten der Regenwasserbewirtschaftung. 
Zur Umsetzung einer ökologisch orientierten Entwässerung sind 
alle dezentralen und/oder zentralen Möglichkeiten der Versicke-
rung in vollem Umfange auszuschöpfen. 
Auch bei gering durchlässigen Untergründen ist eine Versicke-
rung (evtl. Teilversickerung) nicht generell ausgeschlossen. Die 
Anwendungsgrenze kann erweitert werden, wenn die geringe 
Versickerungsrate durch ein vergrößertes Speichervolumen aus-
geglichen wird (z.B. Mulden-Rigolen-Element). 

 Die Entwässerungsplanung ist im Vorfeld mit dem Landratsamt 
Karlsruhe, Amt für Um-welt und Arbeitsschutz, abzustimmen. 
Die abgestimmte Entwässerungsplanung ist dem Landratsamt, 
Amt für Umwelt und Arbeitsschutz rechtzeitig vor Ausführung des 
Vorhabens vorzulegen, das durchgeführte Bewertungsverfahren 
und die ggf. durchgeführte Überprüfung einer zentralen Drosse-
lung der Einleitungswassermenge sind der Planung beizufügen. 
Die Wasserbehörde entscheidet über die Notwendigkeit eines 
Wasserrechtsverfahrens, bei zentralen Einleitungen ist generell 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

Kenntnisnahme: 
Die Entwässerungsplanung erfolgt außerhalb des Bebauungsplan-
verfahrens. Sie rechtzeitig vor Ausführung des Vorhabens mit dem 
Landratsamt abgestimmt. Ein entsprechender Hinweis wird dem Be-
bauungsplan beigefügt. 

 Immissionsschutz 
Geplant ist ein Pflegezentrum inklusive Tagespflege sowie be-
treute Wohneinrichtungen in einem allgemeinen Wohngebebiet. 
Als zentrale Einrichtung ist ein Pflegeheim mit drei Geschossen 
und 90 Bewohnerplätzen vorgesehen. Darum herum gruppieren 
sich: 

 1 zweigeschossiges Gebäude für 2 Tagespflegegruppen 
und ca. 12 Mikroapartments, 

 3 zweigeschossige Gebäude für betreutes Wohnen mit 
je 10 Wohnungen und 

 2 zweigeschossige Gebäude mit je 10 behindertenge-
rechten Wohnungen 

Kenntnisnahme. 

 Aus der geplanten Nutzung können damit verbundene besondere 
Lärmemissionen (z. B. Essens-/Wäscheanlieferung/-abholung, 
(Kranken-)Transportfahrten, vermehrtes Besucheraufkommen, 
Besucheranfahrten/Parkplatzsuche, Zuschlagen von Autotüren, 
Sondersignal von Rettungswagen, etc…) für die umliegenden 

Der Anregung wird entsprochen: 
Eine schalltechnische Untersuchung wurde erstellt Das Ergebnis 
wurde in den Bebauungsplan übernommen. 
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Wohnnutzungen (insbes. Mozartstraße, Richard-Wagner-Straße 
sowie Sternenfelser Straße) entstehen. 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht, wird daher die Prüfung 
der o.g. Konfliktfelder in einer vertiefenden (gutachterlichen) Be-
trachtung und ggf. die Aufnahme entsprechen-der Regelungen 
bereits in die Bauleitplanung empfohlen. 

 Stellungnahme Straßenverkehrsamt 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegenüber dem vorlie-
genden Bebauungsplan keine Bedenken und empfehlen bei den 
Stellplätzen einen Faktor von 2,0 anzulegen 

 
Kenntnisnahme: 
Derzeit ist ein ebenerdiger Parkplatz geplant. Falls jedoch mehr 
Stellplätze nötig werden, als berechnet, besteht gemäß Bebauungs-
plan die Möglichkeit diesen Parkplatz in eine Hochgarage umzu-
bauen. 

 Stellungnahme Landwirtschaftsamt 
Die Untere Landwirtschaftsbehörde nimmt zur Bauleitplanung der 
Gemeinde Oberderdingen, Bebauungsplan „Wohnpark Kup-
ferhalde – mit Pflegequartier Oberes Feld“ wie folgt Stellung: 
 
Rechtliche Grundlagen der Stellungnahme: 
§ 1 Abs. 6 Nr. 8 b BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sind insbesondere zu berücksichtigen. die Belange der Landwirt-
schaft. 
 
§ 1 a Abs. 2 BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen wer-den; dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 
 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flä-
chen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. … 
Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als 
Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Er-
mittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können. 

 
Kenntnisnahme. 

 Fachliche Stellungnahme, Bedenken und Anregungen: 
Die Gemeinde Oberderdingen plant die Ausweisung eines neuen 
Baugebietes „Wohnpark Kupferhalde – mit Pflegequartier Oberes 

 
Kenntnisnahme. 
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Feld“ für Wohnbebauung nach § 13 b BauGB mit einer Gesamt-
fläche von ca. 1,3 ha. 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Oberderdingen-Kürnbach ist das Plangebiet als Wohnbau-
fläche ausgewiesen. 
Als Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft ist u.a. 
die naturnahe Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflä-
chen vorgesehen. Externe Ausgleichsmaßnahmen auf weiteren 
landwirtschaftlichen Flächen sind nicht geplant. 
Aus agrarstruktureller Sicht äußern wir daher keine Bedenken ge-
gen das Plangebiet. 

 Stellungnahme Abfallwirtschaftsbetrieb 
Nach §3 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Karlsruhe müssen alle Grundstücke auf denen überlassungs-
pflichtige Abfälle anfallen, an die öffentliche Abfallabfuhr ange-
schlossen werden. Die Abfallsammelfahrzeuge müssen alle be-
bauten Grundstücke auf dafür geeigneten Straßen so anfahren 
können, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Dieses 
ist durch den direkten Zugang aller Grundstücke zur neu zu er-
richtenden Durchfahrtstrasse gewährleistet. Die Abfallbehälter 
sind an der Durchgangsstraße bereitzustellen, entsprechende 
Bereitstellungsflächen sind vorzusehen. Die Höhe im Lichtraum-
profil muss in der Fahrbahn mindestens 4m und im Ladebereich 
4,3 m bzw. 6,0 m haben. Die geplanten Bäume sind, falls erfor-
derlich, in diesem Bereich dauerhaft zurückzuschneiden. 
 
Bei der weiteren Planung und Ausführung sind die Maßgaben 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg zu beachten. Demnach steht gem. §6 Abs. 1 
und §7 Abs. 2 KrWG die Vermeidung von Abfällen an erster 
Stelle und ist vorrangig vor einer Entsorgung. Hierzu soll nach 
Möglichkeit ein Erdmassenausgleich vor Ort stattfinden. Um die-
sen zu gewährleisten oder die Menge an zu entsorgenden Bo-
denaushub möglichst gering zu halten, weisen wir auf die Mög-
lichkeit des §10 LBO BW hin, der zu diesem Zweck die Erhaltung 
der Oberflächen oder die Veränderung von Höhenlagen vorsieht. 
 
Sollte es unvermeidbar sein, dass Erdaushub zur Entsorgung an-
fällt, bitten wir um Prüfung einer vorrangigen Verwertung. 

 
Kenntnisnahme: 
Ein entsprechender Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

 Stellungnahme Baurechtsamt 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht überwunden werden können 

 
Kenntnisnahme. 
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1.1 Art der Vorgabe 
Bebauungsplan der Innenentwicklung, Grundfläche unter 1 ha, 
keine UVP-pflichtigen Vorhaben, keine Natura 2000-Gebiete, 
keine Störfallrelevanz, Einleitung bis 31.12.19, Satzungsbe-
schluss bis 31.12.2021, Wohnnutzung im Anschluss an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile. 
 
1.2 Rechtsgrundlage 
§ 13b BauGB 
 
1.3 Möglichkeiten der Überwindung 
Entfällt 
 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
o. g. Plan berühren können, mit Angaben des Sachstandes 

Entfällt 
 
 
 
 
 
 

 3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit 
zum o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
Zu den Hinweisen: 
Zu Ziffer 2: 
-Der Erhalt der Vogel-Kirsche ist sowohl planungsrechtlich festzu-
setzen, als auch im zeichnerischen Teil darzustellen. 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Der Erhalt der Vogel-Kirsche ist gemäß artenschutzrechtlicher Erst-
einschätzung lediglich eine Empfehlung, daher ist eine Festsetzung 
nicht notwendig. 

 -Die empfohlenen Maßnahmen für die neuen Nistmöglichkeiten 
sind unkonkret und u. E. nicht durchsetzbar. Hier sollten Anzahl 
und Art der Nistkästen konkret planungsrechtlich festgesetzt wer-
den. 

Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Das Anbringen von Nistkästen ist gemäß artenschutzrechtlicher 
Ersteinschätzung lediglich eine Empfehlung, daher ist eine Festset-
zung nicht notwendig. 

 Zum zeichnerischen Teil: 
Die eingezeichneten zwei Baugrenzen im Teilbereich 1 sollten er-
läutert werden. 

 
Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Die eingezeichneten zwei Baugrenzen je Baufenster dienen der Ab-
staffelung der geplanten Gebäude. Dies wird bereits durch die un-
terschiedlichen Höhenfestsetzungen geregelt. Eine weitere Erläute-
rung wird nicht als notwendig erachtet. 

 Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen: 
-/- 

 
Kenntnisnahme. 
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 Zu den örtlichen Bauvorschriften: 
-/- 

 
Kenntnisnahme. 

 Zur Begründung: 
Zu Ziffer 8: Die Erschließung muss gesichert sein. 

 
Der Anregung wird entsprochen: 
Die Erschließung ist über die vorhandene Infrastruktur bereits gesi-
chert. Der Ausbau erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. 

 Zu Ziffer 10: die Aussage ist nicht verständlich. Kenntnisnahme: 
Der Satz wird redaktionell umformuliert. 

 § 17 Abs. 2 BauNVO: Die Obergrenzen des Absatzes 1 können 
aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die 
Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch 
Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt vermieden werden. 

Kenntnisnahme: 
Durch die Erhöhung der Obergrenzen gem. § 17 (1) BauGB werden  
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse nicht beeinträchtigt sowie nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden. Angesichts der städtebaulich vertretbaren Ver-
dichtung wird ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden geboten. 

 Zu Ziffer 11: Nach Ergänzung der saP müssen die darin genann-
ten Maßnahmen in die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf-
genommen werden. 

Der Anregung wird entsprochen: 
Die im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung gut-
achterlich festgelegten Maßnahmen werden in den Bebauungsplan 
übernommen. 

 Das Straßenverkehrsamt (Heimaufsicht), das Gesundheitsamt, 
das Amt für Vermessung, Geoinformation und Flurneuordnung 
und das Amt für Straßen haben keine Anregungen oder Beden-
ken gegen die vorgelegte Planung geäußert. 

Kenntnisnahme. 

Regionalverband Mittle-
rer Oberrhein 
07.07.2020 

Für die Beteiligung am o. g. Bebauungsplanverfahren danken wir 
Ihnen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Regionalplan 
als regionalplanerisch abgestimmter Bereich für Siedlungserwei-
terungen dargestellt. Ziele des Regionalplans stehen dem Vorha-
ben nicht entgegen. 

Kenntnisnahme. 

 

 
 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

 Es wurden während der Beteiligung von Seiten der Bürger weder 
Bedenken noch Anregungen vorgebracht. 

Kenntnisnahme. 

 

Karlsruhe, den 29.09.2020 

SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 


